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■ HEINIGER WERBUNG AG, in Zü r i c h ,  CH-
020.3.901.835-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom
15. 02. 1999, S. 1038). Statutenänderung: 12. 10. 2006. Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rufino AG, in Zürich
(CH-020.3.006.256-9), gemäss Fusionsvertrag vom 12.10.2006
und Bilanz per 31.07.2006. Aktiven von CHF 216’608.35 und Pas-
siven (Fremdkapital) von CHF 37’847.90 gehen auf die überneh-
mende Gesellschaft über. Der Aktionär der übertragenden
Gesellschaft erhält 1’000 Aktien zu CHF 100.–. Das Aktienkapital
wird infolge Fusion um CHF 100’000.– erhöht. Zweck neu: Zweck
der Gesellschaft ist die Planung, Gestaltung und Abwicklung von
Werbeaufträgen für Handel Industrie und Gewerbe aller Art. Sie
bezweckt auch den Handel mit Waren aller Art, die Übernahme
von Vertretungen für Markenartikel aller Art, wie z.B. Haushalt-
geräte und -artikel, Einrichtungsgegenstände und auch Modear-
tikel sowie das Marketing für solche Waren. Die Gesellschaft kann
sich an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen und alle
Finanzgeschäfte tätigen, die der Förderung des Gesellschafts-
zweckes dienlich sein können. Die Gesellschaft kann Liegen-
schaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die
Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen
und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unter-
nehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle
Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unter-
nehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu för-
dern. Aktienkapital neu: CHF 200’000.– [bisher: CHF 100’000.–
]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200’000.–. Aktien neu:
2’000 Namenaktien zu CHF 100.– [bisher: 1’000 Namenaktien
zu CHF 100.–].
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